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Einleitung und Gang der Untersuchung 
Die Kommunalversicherung in Deutschland blickt heute auf eine 
mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Dennoch sind die Kommu-
nalen Schadenausgleiche in Deutschland als Versicherer der Kom-
munen und kommunalen Einrichtungen in der Rechtsöffentlichkeit 
nicht sonderlich bekannt. Es gibt bisher kaum Literatur und noch 
weniger Rechtsprechung, die sich mit den Kommunalen Schaden-
ausgleichen beschäftigt. Die Zurückhaltung im Schrifttum ist ange-
sichts der großen Bedeutung der Kommunalversicherung im Allge-
meinen und der Kommunalen Schadenausgleiche im Besonderen 
nicht gerechtfertigt. Die besondere Bedeutung der ausschließlich 
auf Kommunen und kommunale Einrichtungen ausgerichteten Auf-
gabenstellung der Kommunalversicherer hat der ehemalige Bun-
despräsident Roman Herzog einmal mit folgenden Worten deutlich 
gemacht: 
 

„Wer als privater Versicherungsnehmer tagtäglich am eigenen 
Leibe erfährt, wie viel Freiheit und Sicherheit eine vernünftig 
abgeschlossene Versicherung, vor allem eine Haftpflichtversi-
cherung verschafft, der ist, wenn er nur einigen Sinn für die Be-
dürfnisse von Gemeinden, vor allem auch von kleinen Gemein-
den hat, ohne weiteres imstande, sich auszudenken, wie viel 
Kraft und Sicherheit die Gemeinden und ihre verantwortlichen 
Organe [...] aus der Existenz kommunaler Versicherer schöpfen 
mögen.“1 

 
Die vorliegende Untersuchung befasst sich daher mit allen derzeit 
existierenden Kommunalen Schadenausgleichen und verfolgt den 
Ansatz, einen Überblick über ihre Entstehung, ihre Arbeitsweise und 
ihre Eingliederung in die Versicherungswirtschaft zu verschaffen. 
Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf ihre rechtliche Einord-
nung in das öffentliche und das private Recht geworfen werden. 
Rechtliche Zweifelsfragen sollen dabei einer Lösung zugeführt wer-

                                                 
1 Aus einer Rede anlässlich der Festveranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Versicherungsver-
bandes für Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln; teilweise abgedruckt bei Friedrich, Kommunale 
Schadenausgleiche im Dienst ostdeutscher Gemeinden, S. 12. 



2 

den, die praktische Bedürfnisse berücksichtigt, die Geltung der Ge-
setze aber nicht vernachlässigt. 
 
Die Arbeit ist aufgegliedert in acht Teile. 
 
Im ersten Teil wird die historische Entwicklung der Kommunalen 
Schadenausgleiche dargestellt. Dabei soll auch ihre Eingliederung 
in das kommunale Versicherungswesen berücksichtigt und andere 
Formen der Kommunalversicherung dargestellt werden. Eine be-
sondere Beachtung soll an dieser Stelle dem Begriff „Selbstversi-
cherung“ geschenkt werden. Denn diese Begrifflichkeit wird im Zu-
sammenhang mit der Kommunalversicherung, die ihren Ursprung in 
der kommunalen Selbstverwaltung findet, häufig gebraucht. Weiter-
hin soll kurz auf die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommu-
nalversicherer und die Rückversicherungseinrichtungen der Kom-
munalversicherer eingegangen werden. Der erste Teil schließt mit 
einer Untersuchung der Aufgabenstellung der Kommunalen Scha-
denausgleiche und einer Darstellung des von ihnen gewährten Ver-
sicherungsschutzes. 
 
Der zweite Teil untersucht zunächst die Rechtsnatur der Kommuna-
len Schadenausgleiche und stellt die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen für ihre Organisation und Arbeitsweise dar. Die konkrete 
Einordnung in eine öffentlich oder privat-rechtlich geprägte Rechts-
form hat dabei entscheidenden Einfluss auf die anschließende Dar-
stellung des Aufbaus der Schadenausgleiche und ihre Rechtsbe-
ziehungen zu Mitgliedern und Mitversicherten. 
 
Den Schwerpunkt des dritten Teils stellt die Auseinandersetzung mit 
dem Versicherungsbegriff dar. Vor dem Hintergrund der Definitions-
ansätze in der versicherungsrechtlichen Literatur und Rechtspre-
chung soll geklärt werden, ob die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Kommunalen Schadenausgleichen und ihren Mitgliedern Versiche-
rung zum Gegenstand haben und ob die Schadenausgleiche über-
haupt als Versicherungsunternehmen eingeordnet werden können. 
Anschließend soll die Entwicklung der Regelungen des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes, die die Kommunalen Schadenausgleiche be-
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treffen, dargestellt und ihr Regelungsgehalt näher untersucht wer-
den. 
 
Der vierte Teil schließt an die versicherungsaufsichtsrechtliche Un-
tersuchung an und widmet sich der Anwendbarkeit des Versiche-
rungsvertragsgesetzes auf die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Kommunalen Schadenausgleichen und ihren Mitgliedern. Dabei ist es 
unerlässlich, diese Rechtsbeziehungen einer näheren Einordnung 
in das Vereins- und Schuldrecht zu unterziehen. Abschließend soll 
in diesem Teil noch auf die Frage eingegangen werden, ob und ge-
gebenenfalls inwieweit das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen Einfluss auf die Arbeit der Kommunalen Schadenausgleiche 
hat. 
 
Die Gewährung von Haftpflichtversicherungsschutz für den Betrieb 
von Kraftfahrzeugen stellt einen wichtigen Teil der Arbeit der Kom-
munalen Schadenausgleiche dar. Dem trägt der fünfte Teil dieser 
Untersuchung Rechnung, indem hier geklärt werden soll, ob gegen 
die Schadenausgleiche ein Direktanspruch besteht, ob sie dem Kon-
trahierungszwang des Pflichtversicherungsgesetzes unterliegen und 
ob sie zur Mitgliedschaft im Entschädigungsfonds verpflichtet sind. 
 
Die Kommunalen Schadenausgleiche wurden insbesondere auch 
deswegen gegründet, um ihren Mitgliedern günstigen Versicherungs-
schutz anbieten zu können. Wie in vielen Bereichen des Wirtschafts-
lebens, spielt auch im Bereich der Versicherungswirtschaft die 
Steuerlast als Kostenfaktor eine wichtige Rolle. Daher soll im sechs-
ten Teil eine Einordnung der Leistungen der Kommunalen Scha-
denausgleiche in das Versicherungsteuergesetz erfolgen.  
 
Der siebte Teil beschäftigt sich sodann mit Fragen des Kartellver-
gaberechts. Zunächst wird untersucht, ob die Gewährung von Ver-
sicherungsschutz durch die Kommunalen Schadenausgleiche einen 
ausschreibungspflichtigen Beschaffungsvorgang darstellt. Anschlie-
ßend ist zu klären, ob die Kommunalen Schadenausgleiche selber 
als öffentliche Auftraggeber die Vorgaben des Kartellvergaberechts 
zu beachten haben. 
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Den Abschluss bildet der achte Teil, in dem neben einer Schlussbe-
merkung die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung in The-
sen zusammengefasst werden. 
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1. Teil: Die Kommunalen Schadenausgleiche als 
Kommunalversicherer 

Die Kommunalen Schadenausgleiche (im Folgenden KSA) sind die 
Versicherer der Kommunen und kommunalen Einrichtungen. Damit 
reihen sie sich in die Gruppe der Kommunalversicherer ein. Bei den 
Kommunalversicherern handelt es sich, unabhängig von ihrer Rechts-
form, um solche Versicherungseinrichtungen, die ausschließlich o-
der überwiegend von Kommunen und kommunalen Institutionen als 
Mitglieder getragen werden und die ausschließlich Risiken ihrer 
kommunalen Mitglieder übernehmen.2 Dadurch unterscheiden sie 
sich von anderen öffentlich-rechtlichen Versicherern. So werden 
z. B. die öffentlich-rechtlichen Wettbewerbsversicherer zwar auch 
ausschließlich oder zumindest mehrheitlich von Einrichtungen der 
öffentlichen Hand getragen, sie übernehmen aber auch Risiken von 
(privaten) Dritten. Der Begriff öffentlich-rechtliche Versicherungsun-
ternehmen ist damit ein Oberbegriff für Versicherungseinrichtungen, 
die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts getragen 
werden.3 Kommunalversicherer sind damit immer öffentlich-recht-
liche Versicherungsunternehmen. Aber nicht jedes öffentlich-recht-
liche Versicherungsunternehmen ist auch gleichzeitig Kommunal-
versicherer. 
 
Bevor nun auf die Stellung der KSA im Verbund der Kommunalver-
sicherer eingegangen wird, soll ein kurzer Blick auf das Versiche-
rungsbedürfnis von Kommunen und kommunalen Einrichtungen so-
wie auf die grundsätzlichen Möglichkeiten der Risikoabsicherung 
geworfen werden.  
 

                                                 
2 Brandau, VW 1987, 186, 187. 
3 V. Fürstenwerth/Weiß, Versicherungsalphabet, Stichwort „öffentlich-rechtliche Versicherung“. 
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A. Die Möglichkeiten der Risikoabsicherung für 
die öffentliche Hand 

Beschäftigt man sich mit den KSA, so darf auch das Versiche-
rungsbedürfnis ihrer Mitglieder nicht unbeachtet bleiben. Gerade 
Städte und Gemeinden, Kreise und Zweckverbände sowie kommu-
nale Unternehmen haben einen besonderen Versicherungsbedarf, 
den die Kommunalversicherer nicht nur in besonderer Weise befrie-
digen können, sondern auch sollen. Denn das wesentliche Motiv zur 
Gründung der Schadenausgleiche sowie der übrigen Kommunal-
versicherer war die Bewältigung der besonders gelagerten kommu-
nalen Risiken. 
 
 
I. Versicherungsbedürfnis 
Durch ihre umfassenden Tätigkeitsbereiche sind die Kommunen in 
vielfältiger Weise erheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt4. Das Haft-
pflichtrisiko umfasst zunächst Schadensersatzansprüche, die auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen entstehen und gegen 
die Kommunen als Anspruchsgegner gerichtet sind. 
 
Dabei geht es z. B. um Amtshaftung bei hoheitlicher Tätigkeit, um 
Krankenhäuser und Heilanstalten, um die Versorgung mit Elektrizi-
tät, Gas, Wasser, Fernwärme, um die Entsorgung fester und flüssi-
ger Abfallstoffe, insbesondere um die Kanalisation.5  
 
Schadensersatzansprüche können sich für die Kommunen und ihre 
Einrichtungen aber insbesondere auch aus der Verletzung von Ver-
kehrssicherungspflichten ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht folgt 
aus dem Grundsatz, dass derjenige, der eine Gefahrenquelle 
schafft, das heißt sie selbst hervorruft oder sie in seinem Einfluss-
bereich andauern lässt, die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 
zu treffen hat, damit sich die potentiellen Gefahren nicht zum Scha-

                                                 
4 Einen umfassenden Überblick über Haftungsrisiken der Kommunen bieten Bergmann/Schumacher, 
Die Kommunalhaftung, Rn. 1 ff.; Rotermund, Haftungsrecht in der kommunalen Praxis, Rn. 32 ff.; vgl. 
auch Brandau, VW 1987, 186 ff. 
5 Vgl. Brinkmann in Püttner, Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Band 5, S. 526. 
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den anderer auswirken.6 Verstößt die Kommune gegen diese 
Pflicht, so kann sie sich schadensersatzpflichtig machen.7 Kommu-
nale Verkehrssicherungspflichten bestehen insbesondere für Stra-
ßen, einschließlich der Straßenreinigung und des Winterdienstes, 
für Bäder, Sportstätten und Spielanlagen, Friedhöfe, Schulen und 
Kindergärten. 
 
Angesichts allgemein angespannter Haushaltslagen und dem Gebot 
einer wirtschaftlichen Haushaltspolitik muss sich jede Kommune 
Gedanken machen, wie sie ihre Haftungsrisiken begrenzen und fi-
nanziell absichern kann. Daher sind Kommunen ebenso wie Privat-
personen oder Unternehmen aufgefordert, den für sie angemesse-
nen Versicherungsschutz zu suchen, um ihr Haftungsrisiko finanziell 
angemessen kompensieren zu können.8 
 
Neben dem besonderen – auf die kommunalen Aufgaben zuge-
schnittenen – Haftpflichtversicherungsschutz besteht bei Städten 
und Gemeinden sowie kommunalen Unternehmen ein erhebliches 
Interesse an ausreichendem Sachversicherungsschutz. Denn die 
kommunalen Mitglieder der Schadenausgleiche sind Eigentümer er-
heblicher Vermögensgegenstände (Verwaltungsgebäude, Schulen, 
Krankenhäuser usw.), deren Beschädigung oder Zerstörung die 
Mitglieder finanziell überlasten könnte. Über die Schadenausgleiche 
ist dieses Risiko jedoch wegen aufsichtsrechtlicher Beschränkun-
gen9 nur im Bereich der Kraftfahrtversicherung versicherbar. Aber 
auch hier besteht ein hohes Bedürfnis nach ausreichendem Versi-
cherungsschutz, da die kommunalen Mitglieder in der Regel viele 
teure Spezialfahrzeuge besitzen (z. B. Feuerwehr-, Kranken- oder 
Müllwagen usw.). Ein entsprechend hohes Versicherungsbedürfnis 
besteht hinsichtlich des Schutzes vor Haftpflichtgefahren, die von 
diesen Fahrzeugen ausgehen.  

                                                 
6 Stete Rechtsprechung, vgl. nur BGH NJW-RR 1986, 190, 191; vgl. auch Bergmann/Schumacher, 
Die Kommunalhaftung, Rn. 234 ff. 
7 In der Regel aus § 823 Abs. 1 BGB. 
8 Oebbecke, ZVersWiss 2007, 81, 85 Fn. 25 weist jedoch zu Recht darauf hin, dass das Versiche-
rungsbedürfnis von Kommunen nicht dasselbe sei wie bei privaten Unternehmen, da für Kommunen 
grundsätzlich kein Insolvenzverfahren vorgesehen sei. 
9 Vgl. S. 216 ff. 
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Zuletzt sei an dieser Stelle das Bedürfnis der Kommunen nach Un-
fallversicherungsschutz genannt.10 So sind die Kommunen z. B. als 
Träger der Schullasten in bestimmtem Umfang, der über den Um-
fang der gesetzlichen Unfallversicherung hinausgeht, zur kommuna-
len Fürsorge verpflichtet.11 Um ihrer kommunalen Fürsorgepflicht 
entsprechen zu können, müssen sie sich spezieller Schülerunfall-
versicherungen bedienen. 
 
Ein Bedürfnis nach Unfallversicherungsschutz besteht weiterhin für 
Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Aus-
schüsse, für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und für sonstige 
spezielle Gruppen. Diese Risikovorsorge ist insbesondere von der 
Motivation getragen, ehrenamtliches Engagement der Bürgerschaft in 
diesen Bereichen zu fördern und zu erhalten. 
 
Hat man das Versicherungsbedürfnis der Städte und Gemeinden, 
Kreise, Zweckverbände und kommunalen Unternehmen festgestellt, 
fragt sich, wie diesem Bedürfnis wirtschaftlich entsprochen werden 
kann. 
 
 
II. Möglichkeiten der Risikoabsicherung 
Um ihr Bedürfnis nach Versicherungsschutz befriedigen zu können, 
stehen den Städten und Gemeinden sowie den kommunalen Unter-
nehmen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Risikoabsicherung zur 
Verfügung: die Selbst- und die Fremdversicherung.  
 

                                                 
10 Vgl. weitergehend zum Bedürfnis der Kommunen nach Versicherungsschutz Brinkmann, Saarländi-
sche Gemeindezeitschrift 1976, 101 ff.; ders., Städte- und Gemeinderat 1978, 229 ff., ders. in Püttner, 
Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Band 5, S. 524 ff. 
11 Entsprechendes gilt z. B. auch für Kinder in Kindergärten, vgl. S. 222 ff. 
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1. Selbstversicherung12 und Selbstversicherungsprinzip 
Die Risikovorsorge der öffentlichen Hand ist zunächst vom Grund-
satz der Nichtversicherung geprägt. Denn insbesondere ist es für 
den Bund und die Länder häufig günstiger, die im Schadensfall ent-
standenen Kosten aus den laufenden Haushaltsmitteln zu tragen, 
anstatt den Haushalt mit hohem Prämienaufwand für den erforderli-
chen Versicherungsschutz zu belasten.13 Wird daher z. B. der 
Dienstwagen eines Bundes- oder Landesministers gestohlen, so tritt 
für diesen Schaden keine Versicherung ein. Vielmehr muss aus 
Haushaltsmitteln ein neuer Dienstwagen beschafft werden. Vorder-
gründig mag dieses Verhalten der Nichtversicherung unwirtschaft-
lich erscheinen. Angesichts der hohen Anzahl an Risiken, die allein 
der Bund oder die einzelnen Länder zu tragen haben, lässt sich die 
Nichtversicherung jedoch wirtschaftlich rechtfertigen. In dem ge-
nannten Beispiel z. B. ist es für den Bund oder die einzelnen Länder 
günstiger, den Ersatz des gestohlenen Dienstwagens aus Haus-
haltsmitteln zu tragen, als alle Dienstwagen gegen Diebstahl zu 
versichern. 
 
Diese Form der Nichtversicherung (Deckung von Schäden durch 
Haushaltsmittel) wird vielfach als Grundsatz der Selbstversicherung 
bezeichnet.14 Dass diese Bezeichnung häufig unzutreffend und irre-
führend ist, wird noch zu zeigen sein. 

                                                 
12 Vgl. allgemein zur Selbstversicherung: Bennemann, GemH 2005, 73 ff.; Bischoff, VW 1949, 468 ff.; 
ders., Die Selbstversicherung als versicherungs- und volkswirtschaftliches Problem bei uns und im 
Ausland, Veröffentlichungen des Zonenamtes des Reichsamtes für das Versicherungswesen 1950, 
175 f.; Dreher in FS Baumann, S. 21 ff.; Gasser, Umfang und Grenzen der Selbstversicherung von 
Sachrisiken eines Industriebetriebes, S. 95 ff.; Grosse, ZVersWiss 1933, 123 ff.; Hitzig, Selbstversi-
cherung, S. 48 ff.; Lautinger, VW 1947, 261 ff.; Surminski, ZfV 1968, 669 ff.; Taupitz, VersR 1983, 
100 ff. 
13 Bergmann/Schumacher, Kommunalhaftung, Rn. 2305. Bei der Erwähnung dieses Grundsatzes wird 
jedoch häufig vergessen zu erwähnen, dass die Gegenleistung des Versicherers für die Prämienein-
nahmen nicht nur die im Versicherungsfall gezahlte Schadenleistungen sind, sondern auch die abs-
trakte Risikoübernahme ab Versicherungsbeginn für alle versicherten Schadensfälle. Vgl. zu den ver-
gleichenden Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zwischen Abschluss einer Versicherung und Selbstversi-
cherung Gasser, Umfang und Grenzen der Selbstversicherung von Sachrisiken eines Industriebetrie-
bes, S. 95, 103 ff. 
14 Taupitz, VersR 1983, 100, 101 f.; Bronisch in Finke, HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, Sp. 1889; 
Brinkmann in Püttner, Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Band 5, S. 522. 
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Bei Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ist der Verzicht 
auf Versicherungsschutz und die Deckung von Schäden aus Haus-
haltsmitteln ebenfalls anzutreffen.15 Grundsätzlich sind die Kommu-
nen in ihrer Entscheidung frei, ob sie eine Risikoabsicherung durch 
Fremd- oder Selbstversicherung durchführen oder gar der Zustand 
der Nichtversicherung beibehalten wird. Eine Einschränkung kann 
sich jedoch für sie – so wie für Bund und Länder auch – ergeben, 
soweit eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Versicherung 
besteht.16  
 
Angesichts der eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit ge-
rade kleinerer Kommunen ist eine Risikoabsicherung durch Versi-
cherungsschutz jedoch grundsätzlich zumindest aus finanzwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll.17 Die Zerstörung des Rat-
hauses nach einem Brand oder eine hohe Schadensersatzforde-
rung wegen rechtswidriger Ablehnung einer Baugenehmigung z. B. 
können einige Kommunen ohne Versicherungsschutz schnell finan-
ziell überfordern. Anders als bei Bund und Ländern ist (zumindest 
bei kleineren) Kommunen auch die Anzahl an Einzelwagnissen eher 
gering, so dass sich der oben bezeichnete Ausgleichseffekt nicht 
ergibt, da die Summe der Risiken nicht der Summe der Schäden 
entspricht. Innerhalb des eigenen wirtschaftlichen Bereichs dieser 
Kommunen ergibt sich daher kein Risikoausgleich, der den Verzicht 
auf Versicherungsschutz wirtschaftlich rechtfertigen könnte.18 
 
Wie bereits, erwähnt wird der Begriff der Selbstversicherung in un-
terschiedlicher Bedeutung gebraucht und teilweise werden Sach-
verhalte als Selbstversicherung bezeichnet, obwohl sie es streng 
genommen nicht sind.19 Zunächst soll daher untersucht werden, 
was unter dem Begriff Selbstversicherung in Abgrenzung zur 

                                                 
15 Taupitz, VersR 1983, 100, 103. 
16 Vgl. zur Kfz-Pflichthaftpflichtversicherung S. 278 ff. 
17 Der Frage kritisch nachgehend, warum sich die Kommunen im Gegensatz zu Bund und Ländern 
überhaupt versichern Oebbecke, ZVersWiss 2007, 81 ff. 
18 Eine andere Beurteilung könnte sich aber bei großen Städten ergeben, deren Anzahl von Risiken so 
hoch ist, dass – wie bei Bund und Ländern – die Summe der Schäden im Wesentlichen der Summe 
der Risiken entspricht. 
19 Die Eigendeckung in Form von bloßer Bereitstellung haushaltsrechtlicher Reserven stellt z. B. noch 
keine Selbstversicherung dar. Vgl. dazu Müller in HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, S. 781. 
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Fremdversicherung genau zu verstehen ist und welche Arten der 
Risikoabsicherung als Selbstversicherung zu qualifizieren sind.  
Anschließend ist zu prüfen, ob die risikopolitische Entscheidung zum 
Zusammenschluss von kommunalen Gebietskörperschaften und 
Unternehmen zu KSA oder der Beitritt zu diesen Einrichtungen als 
Selbstversicherung zu bewerten ist. 
 
a) Abgrenzung Selbstversicherung, Nichtversicherung und 

Eigendeckung 
Häufig wird der Begriff Selbstversicherung definiert als vollständiger 
oder teilweiser Verzicht eines Wirtschaftssubjekts auf Abgabe sei-
ner marktmäßig versicherbaren Risiken an herkömmliche Versiche-
rungsunternehmen, wobei die Entscheidung für diesen Verzicht 
zumindest insoweit auf versicherungstechnischen Überlegungen 
beruht, als ihr Wahrscheinlichkeitsaussagen über das Zustande-
kommen eines Risikoausgleichs zu Grunde liegen.20 Andere Defini-
tionen stellen entscheidend auf die vertragsrechtliche Komponente 
des Verzichts ab und beschreiben Selbstversicherung als den be-
wussten Verzicht eines Risikoträgers auf die versicherungsvertragli-
che Risikoabsicherung, der dann andere, an versicherungstechni-
schen Grundsätzen ausgerichtete Absicherungsmaßnahmen zur 
Folge hat.21 Im Zusammenhang mit der Selbstversicherung werden 
oft auch die Nichtversicherung und die so genannte Eigendeckung 
genannt.22 Zwar sind Nichtversicherung, Eigendeckung und Selbst-
versicherung als Bezeichnungen für heterogene risikopolitische 
Verhaltensweisen anzusehen23, denn ihnen allen ist gemeinsam, 
dass ein Transfer eines marktmäßig-versicherbaren Risikos nicht 
stattfindet, dennoch können sie begrifflich voneinander abgegrenzt 
werden. 

                                                 
20 Müller in HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, S. 781; Winter, Versicherungsaufsichtsrecht, S. 168. 
21 Dreher in FS Baumann, S. 21, 22. 
22 Vgl. zur Abgrenzung der Selbstversicherung von anderen risikopolischen Verhaltensweisen Hitzig, 
Selbstversicherung, S. 48 - 66. 
23 Hitzig, Selbstversicherung, S. 53. 
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aa) Nichtversicherung  
Sind überhaupt keine versicherungstechnischen Überlegungen an-
gestellt worden und fehlt es demnach an einer bewussten und ziel-
gerichteten Entscheidung für oder gegen Selbst- bzw. Fremdversi-
cherung oder ist das Wirtschaftssubjekt mangels Angebots an 
Fremdversicherungsschutz oder aus sonstigen Gründen gezwun-
gen, das Risiko ganz oder teilweise selbst zu tragen, obwohl nach 
eigenen Erkenntnissen kein Risikoausgleich zu erwarten ist, so liegt 
nicht Selbstversicherung sondern Nichtversicherung vor.24 Die 
Nichtversicherung resultiert damit aus einem inaktiven Verhalten, 
dem keine versicherungstechnischen Überlegungen zu Grunde lie-
gen.25  
 
bb) Eigendeckung 
Demgegenüber kann die fehlende Risikoübertragung aber auch auf 
einer bewussten Entscheidung der Kommune beruhen und zur Ei-
gendeckung in Form von Rückstellungen von Haushaltsmitteln füh-
ren.26 Diese Entscheidung setzt aber voraus, dass das Wirtschafts-
subjekt zumindest eine grobe Risikoanalyse aufgestellt hat.27 An ei-
ne solche Risikoanalyse sind jedoch nicht allzu hohe Anforderungen 
zu stellen, da ansonsten keine bloße Eigendeckung, sondern be-
reits Selbstversicherung vorliegt. Eigendeckung ist jedoch anders 
als gelegentlich behauptet28 mit der Selbstversicherung nicht de-
ckungsgleich.29 Anders als bei der Selbstversicherung wird bei der 
Eigendeckung der zukünftige Mittelbedarf, hauptsächlich die Erwar-
tungswerte des Mittelbedarfs, nur selten geschätzt. Es bestehen 
zum Entscheidungszeitpunkt nur vage Vorstellungen über die De-
ckung des durch zukünftigen Schadeneintritt entstandenen Mittel-
bedarfs.30 Anders als bei der Selbstversicherung ist damit bei der 
                                                 
24 Müller in HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, S. 781. 
25 Hitzig, Selbstversicherung, S. 53 ff. Anders Taupitz, VersR 1983, 100, 101, der die Begriffe Selbst-
versicherung und Eigendeckung pauschal gleichsetzt. 
26 Bergmann/Schumacher, Kommunalhaftung, Rn. 2305; Rotermund, Haftungsrecht in der kommuna-
len Praxis, Rn. 609. 
27 Hitzig, Selbstversicherung, S. 55.  
28 Taupitz, VersR 1983, 100, 101; Koch/Weiss in Gablers Versicherungslexikon, Stichwort „Selbstver-
sicherung“. 
29 Ebenso Dreher in FS Baumann, S. 21, 22 f.; Grosse, ZVersWiss 1933, 123, 130, 135. 
30 Hitzig, Selbstversicherung, S. 56. 
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Eigendeckung die Tragung eines Bedarfs bzw. Schadens aus eige-
nen Mitteln nicht an versicherungstechnischen Grundsätzen ausge-
richtet.31 Die organisierte Form der Eigendeckung hat daher neben 
dem reinen Sparprozess mit der echten Versicherung in der Regel 
bestenfalls die Absicht des Ausgleichs zufälligen Vermögens- bzw. 
Einkommensbedarfs gemeinsam. Den Begriff Selbstversicherung 
auch auf die Eigendeckung – also einen Zustand der gewollten Ver-
sicherungslosigkeit – zu erstrecken ist daher abzulehnen, da auch 
die Selbstversicherung voraussetzt, dass zumindest funktional Ver-
sicherung vorliegt.32 Zu bemerken ist jedoch, dass eine klare 
Grenzziehung zwischen Eigendeckung und Selbstversicherung33 im 
Einzelfall Schwierigkeiten bereiten kann.34 
 
cc) Selbstversicherung 
Liegen also weder Nichtversicherung noch Eigendeckung eines Ri-
sikoträger vor, kann dieser eine Absicherung seines Risikos auch 
im Wege der Selbstversicherung erreichen. Selbstversicherung 
wiederum wird in der Literatur als Oberbegriff für die interne und die 
externe Selbstversicherung verwendet.35  
 
(1) Interne Selbstversicherung 
Wird eine an versicherungstechnischen Grundsätzen ausgerichtete 
Risikoabsicherung durch den betreffenden Risikoträger selbst vor-
genommen, handelt es sich um die interne Selbstversicherung.36 
Dabei kann die interne Selbstversicherung entweder innerhalb des 
jeweiligen Unternehmens [bzw. Risikoträgers] von einer betriebsin-
ternen Abteilung durchgeführt werden oder innerhalb eines Kon-
zerns etwa durch eine zusammengefasste Verwaltung.37 Es ist an-
                                                 
31 Dreher in FS Baumann, S. 21, 22.  
32 Vgl. Grosse, ZVersWiss 1933, 123, 134. 
33 Zumindest die Grenzziehung zur internen Selbstversicherung. 
34 Hitzig, Selbstversicherung, S. 48 ist sogar der Ansicht, dass eine „Wesensbestimmung“ der Selbst-
versicherung schon aus Gründen der Wissenschaftslogik nicht gelingen könne. 
35 Vgl. Hitzig, Selbstversicherung, S. 75; Winter, Versicherungsaufsichtrecht, S. 168 ff.; Müller in HdV, 
Stichwort „Selbstversicherung“, S. 781; Dreher in FS Baumann, S. 21, 22; Präve in Prölss, VAG, § 1 
Rn. 46. Die theoretisch denkbaren und empirisch vorhandenen Varianten der Selbstversicherung sind 
dabei so zahlreich und verschieden zugleich, dass es hier bei der Systematisierung anhand dieser 
beiden Kriterien bleiben soll. 
36 Dreher in FS Baumann, S. 21, 22; Müller in HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, S. 781. 
37 Präve in Prölss, VAG, § 1 Rn. 46. 
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erkannt, dass die interne Selbstversicherung keine Versicherung im 
Rechtssinne darstellt. Teilweise wird darauf abgestellt, dass ihr die 
vertragliche Grundlage fehle38 bzw., dass das für den Versiche-
rungsbegriff konstitutive Merkmal des Rechtsanspruchs nicht erfüllt 
sei.39 Dennoch ist es gerechtfertigt in diesem Zusammenhang von 
Versicherung zu sprechen, weil wie bei der Versicherung im 
Rechtssinne die Risikotragung durch Zusammenfassung vieler aus-
gleichsfähiger Einzelwagnisse40 (aber nur eines Wirtschaftssubjek-
tes) ermöglicht werden soll.  
 
Teilweise wird vertreten, dass der internen Selbstversicherung zwar 
die gleichen Wirkungen zukommen können, wie einer normalen 
Versicherung, sie aber dennoch keine Versicherung darstelle, da es 
an einer Gefahrengemeinschaft fehle.41 Eine Gefahrengemeinschaft 
könnten nur verschiedene Wirtschaftssubjekte bilden, nicht aber 
einzelne Gegenstände, die demselben Wirtschaftssubjekt zugehö-
ren.42 Die interne Selbstversicherung habe demnach nicht die 
Rechtsnatur eines Versicherungsvertrags und sei auch nicht Versi-
cherung im Rechtssinne, sie sei jedoch an den dafür geltenden 
Grundsätzen auszurichten.43  
 
(2) Externe Selbstversicherung 
Die interne Selbstversicherung steht im Gegensatz zur externen 
Selbstversicherung, bei der die Risikoabsicherung durch einen 
selbständigen Dritten als so genanntes „Versicherungsersatzunter-
nehmen“44 oder Selbstversicherungsunternehmen oder im Wege 
des gegenseitigen Risikoausgleichs mehrerer Risikoträger auf Grund 
sternförmiger Ausgleichszusagen vorgenommen wird.45 Bei der ex-
ternen Selbstversicherung erfolgt somit ein Risikotransfer auf ein 

                                                 
38 Müller in HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, S. 781; Präve in Prölss, VAG, § 1 Rn. 46. 
39 Dreher in FS Baumann, S. 21, 26. 
40 Z.B. die Fahrzeugflotte eines Konzerns. 
41 Manes, Versicherungslexikon, Stichwort „Selbstversicherung“, Sp. 1429. 
42 Manes, Versicherungslexikon, Stichwort „Selbstversicherung“, Sp. 1429. 
43 Dreher in FS Baumann, S. 21, 27. Inwieweit die interne Selbstversicherung der Versicherungsauf-
sicht unterliegt, vgl. ders. in FS Baumann, S. 21, 28 - 45.  
44 Grosse, in Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Stichwort „Selbstversicherung“, S. 219; 
Ma+nes, Versicherungslexikon, Stichwort „Selbstversicherung“, Sp. 1428, 1430. 
45 Dreher in FS Baumann, S. 21, 22. 
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eigens für diesen Zweck gegründetes, rechtlich selbstständiges Un-
ternehmen.46 Bei der Beschreibung des Begriffs externe Selbstver-
sicherung erkennt man leicht, dass sich die Grenze zur Fremdversi-
cherung fließend darstellt und sich die Frage nach Abgrenzungskri-
terien stellt. Die Frage, ob Selbst- oder Fremdversicherung vorliegt, 
ist regelmäßig dann entscheidend, wenn es darum geht, ob das 
Versicherungsunternehmen der Versicherungsaufsicht gemäß § 1 
Abs. 1 VAG unterliegt. Während die Selbstversicherung nach dem 
nationalen Aufsichtsrecht regelmäßig aufsichtsfrei ist,47 unterliegt 
die Fremdversicherung grundsätzlich dem Versicherungsaufsichts-
recht. Die Aufsichtsbehörden erkennen demnach Selbstversiche-
rungsunternehmen als solche nur dann an, wenn sich ein fest ge-
schlossener kleiner Kreis von Unternehmen oder Unternehmern, die 
miteinander in engen wirtschaftlichen Beziehungen stehen, einer ju-
ristisch festen Unternehmung, deren Aktien oder Geschäftsanteile 
in diesem Kreise gehalten werden, bedient, um Verluste oder Schä-
den zu decken.48 
 
Die Aufsichtspraxis stellt für die Selbstversicherung daher darauf 
ab, ob zwischen den beteiligten Versicherungsnehmern schon vor 
und außerhalb der gemeinsam gegründeten Versicherungseinrich-
tung eine Interessengemeinschaft bestand.49 Die gebildete Selbst-
versicherung muss eine Folge der Interessengemeinschaft sein.50 
Denn wie schon aus dem Begriff „Selbstversicherung“ hervorgeht, 
muss es sich um einen schon aus anderen Gründen geschlossenen 
Kreis handeln. Ansonsten wäre jede Versicherungseinrichtung, die 
nur ihren Mitgliedern Versicherungsschutz bietet – wie etwa der 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit – eine Selbstversiche-
rungsunternehmung.51 
                                                 
46 Präve in Prölss, VAG, § 1 Rn. 46. 
47 Das VAG selbst enthält keine Bestimmung darüber, ob und wann die „Selbstversicherung“ von der 
Versicherungsaufsicht befreit ist. Die Aufsichtsfreiheit folgt vielmehr daraus, dass die so genannten 
Selbstversicherungsunternehmen häufig auf Grund ihrer beschränkten Geschäftstätigkeit keine Versi-
cherungsgeschäfte betreiben. Vgl. auch Bronisch in Finke, HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, Sp. 
1889. Vgl. zu dem Merkmal „Betrieb von Versicherungsgeschäften“, das für den aufsichtrechtlichen 
Versicherungsbegriff erforderlich ist, S. 190 ff. 
48 Vgl. VerRAA 1905, Anh. 86; 1907, Anh. 83; 1910, 187; 1913, 115; 1923, 43; 1937, 40; vgl. dazu 
auch Bronisch in Finke, HdV, Stichwort „Selbstversicherung“, Sp. 1889. 
49 VerRAA 1908, 148; 1909, 192; 1923, 43; 1930, 154; Berliner/Fromm, VAG, § 1 Anm. 4b. 
50 VerRAA 1908, 148; 1923, 43. 
51 So zu Recht Knott, Die kommunalen Haftpflichtschadenausgleiche, S. 75. 


